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2030

Verordnung 
über beamtenrechtliche Zuständigkeiten 

sowie zur Bestimmung der mit 
Disziplinarbefugnissen 

ausgestatteten Dienstvorgesetzten 
im Geschäftsbereich des 

Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit

Vom 18. April 2004

1. Aufgrund des § 3 Abs. 3 und des § 180 Satz 2 des Lan-
desbeamtengesetzes (LBG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. NRW. S. 234), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2003
(GV. NRW. S. 814),

2. § 126 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 des Beamtenrechtsrah-
mengesetzes (BRRG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. März 1999 (BGBl. I S. 654), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 21. August 2002 (BGBl. I
S. 3322),

3. § 15 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 2002
(BGBl. I S. 3020), zuletzt geändert durch Artikel 13 des
Gesetzes vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848),

4. § 3 Abs. 1 der Verordnung über die Ernennung, Entlas-
sung und Zurruhesetzung der Beamten und Richter
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Juni 1978
(GV. NRW. S. 286), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 9. September 2003 (GV. NRW. S. 570),

5. § 15 Abs. 3 Satz 2 der Disziplinarordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (DO NRW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. NRW.
S. 364), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. April
1999 (GV. NRW. S. 148), wird für den Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit
verordnet:

§ 1

Grundsätzliche Zuständigkeit

(1) Zuständig für beamtenrechtliche Entscheidungen
über die persönlichen Angelegenheiten der Beamtinnen
und Beamten ist die Leiterin oder der Leiter (Leitung)
der Behörde, der Einrichtung oder des Landesbetriebs,
bei der die Beamtin oder der Beamte beschäftigt ist.
Das gilt entsprechend für Beamtinnen und Beamte ohne
Amt.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit nach Gesetz oder Ver-
ordnung eine andere Stelle zuständig ist oder in den §§ 2
bis 6 etwas anderes bestimmt ist.

§ 2

Beamtenverhältnis

(1) Die Befugnis zur Ernennung, Entlassung und Ver-
setzung in den Ruhestand wird übertragen für die Beam-
tinnen und Beamten meines Geschäftsbereichs, denen ein
Amt der Besoldungsgruppe A 1 bis A 15 verliehen ist oder
wird, und für die entsprechenden Beamtinnen und Beam-
ten ohne Amt bei

1. den Bezirksregierungen auf die Bezirksregierungen,

2. dem Landesinstitut für Qualifizierung auf die Leitung
des Landesinstituts für Qualifizierung,

3. der Zentralstelle für Fernunterricht auf die Leitung
der Zentralstelle für Fernunterricht,

4. dem Materialprüfungsamt NRW auf die Leitung des
Materialprüfungsamts,

5. dem Landesbetrieb Mess- und Eichwesen (einschließ-
lich Betriebsstellen) NRW auf die Leitung des Landes-
betriebs Mess- und Eichwesen,

6. den übrigen den Bezirksregierungen nachgeordneten
Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich
des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit auf die
Bezirksregierungen, in deren Bezirk sie ihren Sitz ha-
ben.

Satz 1 gilt nicht für Entscheidungen, die folgende
Funktionsstellen betreffen:

1. Leiterinnen und Leiter aller Behörden, Einrichtungen
und Landesbetriebe,

2. stellvertretende Leiterinnen und Leiter aller Behör-
den, Einrichtungen und Landesbetriebe,

3. Abteilungsleiter(innen) der Landesanstalt für Arbeits-
schutz,

4. Leitung, stellvertretende Leitung und Abteilungs-
leitungen des Staatlichen Amtes für Umwelt und Ar-
beitschutz, soweit sie meinem Geschäftsbereich ange-
hören,

5. Hauptdezernentinnen/Hauptdezernenten der Bezirks-
regierungen meines Geschäftsbereichs,

6. Abteilungsleitungen des Materialprüfungsamts,

7. Geschäftsbereichsleitungen des Landesbetriebs Mess-
und Eichwesen.

Diesbezügliche Entscheidungen bleiben dem Ministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit vorbehalten. Soweit die-
se Entscheidungen für das Staatliche Amt für Umwelt
und Arbeitsschutz zu treffen sind, erfolgen sie im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Lan-
des NRW. 

Ferner bedürfen Entscheidungen bezüglich

1. der Dezernentinnen/Dezernenten meines Geschäfts-
bereichs der Bezirksregierungen,

2. der Dezernentinnen/Dezernenten der Zentralstelle für
Fernunterricht,

3. der der Leitung des Landesinstituts für Qualifizierung
nachgeordneten Führungsebene,

4. der regierungsbezirksübergreifend zu besetzenden
Stellen meines Geschäftsbereichs der Besoldungs-
gruppe A 15, die nicht Funktionsstellen sind, 

meiner Zustimmung.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Beamtinnen
und Beamten auf Widerruf und auf Probe des höheren
Dienstes.

Ausgenommen hiervon sind die Entscheidungen über
die Zuweisungen der Referendarinnen/Referendare und
Assessorinnen/Assessoren im Arbeitsschutz, die dem
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit vorbehalten
bleiben.

Soweit sich aus den Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nungen eine andere Zuständigkeit ergibt, hat diese Vor-
rang.

(3) Abweichend von Absatz 1 wird die Befugnis zur
Ernennung, Entlassung und Versetzung in den Ruhestand
von Beamtinnen und Beamten des einfachen, des mittle-
ren und des gehobenen Dienstes, denen ein Amt der Be-
soldungsgruppen A 1 bis A 13 verliehen ist oder wird,
und den entsprechenden Beamtinnen und Beamten ohne
Amt bei der Landesanstalt für Arbeitsschutz auf deren
Leitung übertragen.

(4) Abweichend von Absatz 1 wird die Befugnis zur
Ernennung, Entlassung und Versetzung in den Ruhestand
von Beamtinnen und Beamten des einfachen, des mittle-
ren und des gehobenen Dienstes, denen ein Amt der Be-
soldungsgruppen A 1 bis A 13 verliehen ist oder wird,
und den entsprechenden Beamtinnen und Beamten ohne
Amt meines Geschäftsbereichs bei dem Staatlichen Amt
für Umwelt und Arbeitsschutz auf dessen Leitung über-
tragen.

(5) Für

1. andere als in den Absätzen 1 bis 4 genannte Entschei-
dungen nach den §§ 8 bis 14a, 30 bis 54, § 63 und § 92
Abs. 4 LBG,

2. Entscheidungen über die Dauer der hauptberuflichen
Tätigkeit und der Probezeit (§§ 21, 23 LBG),

3. Beförderungen im Sinne des § 25 Abs. 1 Nrn. 2 und 3
LBG,
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4. die Übernahme nach § 128 Abs. 2 bis 4 BRRG,

5. die Versetzung in ein Amt mit geringerem Endgrund-
gehalt (§ 28 Abs. 3 LBG, § 130 Abs. 1 BRRG),

6. die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach
§ 130 Abs. 2 BRRG sowie

7. die Herabsetzung der Anwärterbezüge gemäß § 66
BBesG

sind Dienstvorgesetzte die Leitungen der nach den Ab-
sätzen 1 bis 4 zuständigen Stellen in dem dort genannten
Umfang.

(6) Soweit die Befugnis zur Ernennung, Entlassung
und Versetzung in den Ruhestand nicht der Landesregie-
rung vorbehalten und nicht nach den Absätzen 1 bis 4
übertragen worden sind, entscheidet das Ministerium für
Wirtschaft und Arbeit. Das gilt entsprechend für Ent-
scheidungen nach Absatz 5.

§ 3

Versetzung, Abordnung, Zuweisung

(1) Für die 

1. Erklärung des Einverständnisses zu einer Versetzung
oder Abordnung in den Landesdienst,

2. Versetzung oder Abordnung zu einer Dienststelle
außerhalb des Landesdienstes (§§ 28, 29 LBG, § 123
BRRG),

3. Versetzung oder Abordnung innerhalb des Landes-
dienstes sind Dienstvorgesetzte die Leitungen der
nach § 2 Abs. 1 bis 4 zuständigen Behörden, Einrich-
tungen und Landesbetriebe in dem dort genannten
Umfang.

(2) Entscheidungen über Versetzungen von Beamtin-
nen und Beamten zwischen zwei Bezirksregierungen ha-
ben im Einvernehmen beider zuständiger Bezirksregie-
rungen zu erfolgen. Soweit dieses Einvernehmen nicht
erreicht wird, entscheidet das Ministerium für Wirtschaft
und Arbeit abschließend.

(3) In anderen als den in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten Fällen wird die Entscheidung durch das Ministerium
für Wirtschaft und Arbeit getroffen und das Einverständ-
nis zu Versetzungen und Abordnungen von ihm erklärt.
Das gilt auch für die Zuweisung einer Tätigkeit gemäß
§ 123a BRRG.

§ 4

Weitere Zuständigkeiten

Die nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 4 zuständigen
Leitungen der Behörden, Einrichtungen und Landesbe-
triebe sind Dienstvorgesetzte aller Beamtinnen und Be-
amten ihres Geschäftsbereichs für die

1. Entscheidungen auf dem Gebiet des Nebentätig-
keitsrechts (§§ 67 bis 75b LBG),

2. Zustimmung zur Annahme von Belohnungen und
Geschenken (§ 76 LBG),

3. Geltendmachung von Schadenersatz- und Rück-
griffsansprüchen des Landes nach § 84 LBG,

4. Entscheidungen nach §§ 78b, 78c, 78d und 78e, 85a
LBG sowie über Erziehungsurlaub nach der Erzie-
hungsurlaubsverordnung,

5. Entscheidung nach § 85 LBG, soweit Ansprüche we-
gen der Verletzung der Fürsorgepflicht geltend ge-
macht werden,

6. Gewährung von Sonderurlaub nach der Sonderur-
laubsverordnung,

7. Abordnung zu Aus- und Fortbildungsveranstaltun-
gen,

8. Abordnungen oder Zuweisungen an eine auswärtige
Ausbildungsstelle,

9. Festsetzung des Allgemeinen Dienstalters, 

10. Festsetzung von Umzugskostenvergütung und Ent-
scheidungen nach §§ 2 und 11 BUKG,

11. Anweisung eines von § 15 Abs. 1 BBesG abweichen-
den dienstlichen Wohnsitzes im Sinne des § 15 Abs. 2
BBesG.

§ 5

Klagen aus dem Beamtenverhältnis

(1) Die Befugnis, im Vorverfahren zu Klagen aus dem
Beamtenverhältnis über den Widerspruch zu entschei-
den, wird der Leitung der nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 2 bis 4 zuständigen Stellen sowie dem Landesamt
für Besoldung und Versorgung übertragen, soweit sie
oder ihre nachgeordneten Behörden oder Einrichtungen
den mit dem Widerspruch angefochtenen Verwaltungsakt
erlassen oder die Handlung vorgenommen haben, gegen
die sich der Widerspruch richtet.

(2) Die Befugnis, das Land bei Klagen aus dem Beam-
tenverhältnis vor den Gerichten der allgemeinen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit zu vertreten, wird auf die in Ab-
satz 1 genannten Stellen übertragen. Satz 1 ist im Verfah-
ren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (§ 123 Ver-
waltungsgerichtsordnung-VwGO) entsprechend anzu-
wenden. Dies gilt auch für Verfahren nach den §§ 80, 80a
VwGO.

(3) In anderen als den in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Fällen entscheidet das Ministerium für Wirt-
schaft und Arbeit über den Widerspruch und vertritt das
Land.

§ 6

Sonderzuständigkeiten

(1) Für die in § 1 Satz 1 genannten Dienstvorgesetzten
sind Dienstvorgesetzte die Leitungen der unmittelbar
übergeordneten Stelle, soweit sich nicht aus § 1 Abs. 2 et-
was anderes ergibt. Beamtenrechtliche Entscheidungen
im Sinne des § 4 über die persönlichen Angelegenheiten
der dort genannten Leitungen mit Ausnahme der Regie-
rungspräsidentinnen und der Regierungspräsidenten
werden vom Ministerium für Wirtschaft und Arbeit ge-
troffen, soweit nicht nach Gesetz oder Verordnung eine
andere Stelle zuständig ist.

(2) Entscheidungen nach §§ 64 und 65 LBG werden
von den nach § 1 Abs. 1 zuständigen Dienstvorgesetzten
getroffen. Hat sich der Vorgang, der den Gegenstand
der Äußerung bildet, bei einer anderen Behörde oder Ein-
richtung ereignet, so darf die Aussagegenehmigung nur
mit deren Zustimmung erteilt werden.

§ 7

Bestimmung der mit Disziplinarbefugnissen
ausgestatteten Dienstvorgesetzten

Zu Dienstvorgesetzten zur Ausübung von Disziplinar-
befugnissen bestimme ich, soweit sich dies nicht bereits
aus § 15 Abs. 3 Satz 1 DO NRW ergibt,

1. die Leiterin oder den Leiter des Landesinstituts für
Qualifizierung,

2. die Leiterin oder den Leiter der Zentralstelle für Fern-
unterricht,

3. die Präsidentin oder den Präsidenten der Landesan-
stalt für Arbeitsschutz,

4. die Direktorin oder den Direktor des Materialprü-
fungsamts NRW,

5. die Direktorin oder den Direktor des Landesbetriebs
Mess- und Eichwesen NRW für die ihrer Dienstauf-
sicht unterstehenden Beamtinnen und Beamten,

6. die Leiterin oder den Leiter des Staatlichen Amtes für
Umwelt und Arbeitsschutz für die ihrer Dienstauf-
sicht unterstehenden Beamtinnen und Beamten des
einfachen, mittleren und gehobenen Dienstes meines
Geschäftsbereichs,

7. die Regierungspräsidentinnen oder die Regierungs-
präsidenten für die ihrer Dienstaufsicht unterstehen-
den Beamtinnen und Beamten meines Geschäftsbe-
reichs mit Ausnahme der in Nummer 6 genannten Be-
amtinnen und Beamten.
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§ 8

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung
in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. März 2009 außer
Kraft.

Gleichzeitig tritt die Verordnung über beamtenrecht-
liche Zuständigkeiten sowie zur Bestimmung der mit
Disziplinarbefugnissen ausgestatteten Dienstvorgesetz-
ten im Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und
Soziales, Qualifikation und Technologie vom 13. August
2002 (GV. NRW. S. 490) außer Kraft.

Düsseldorf, den 18. April 2004

Der Minister
für Wirtschaft und Arbeit

des Landes Nordrhein-Westfalen

Harald  S c h a r t a u

– GV. NRW. 2004 S. 270

2030

Verordnung 
über beamtenrechtliche Zuständigkeiten 

für Beamtinnen und Beamte des 
Staatlichen Amtes für Umwelt und Arbeitsschutz 

im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Vom 8. Mai 2004

Auf Grund des § 3 Abs. 3 und des § 180 Satz 2 des Lan-
desbeamtengesetzes (LBG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Mai 1981 (GV. NRW. S. 234), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2003 (GV. NRW.
S. 814), des § 126 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 des Beamtenrechts-
rahmengesetzes (BRRG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31. März 1999 (BGBl. I S. 654), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 3322),
sowie des § 3 Abs. 1 der Verordnung über die Ernennung,
Entlassung und Zurruhesetzung der Beamten und Rich-
ter des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Juni 1978
(GV. NRW. S. 286), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 9. September 2003 (GV. NRW. S. 570), wird für das
Staatliche Amt für Umwelt und Arbeitsschutz für mei-
nen Geschäftsbereich verordnet:

§ 1

Allgemeines

(1) Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter und als
solche oder solcher zuständig für beamtenrechtliche Ent-
scheidungen über die persönlichen Angelegenheiten der
ihr oder ihm nachgeordneten Beamtinnen und Beamten
ist die Leiterin oder der Leiter des Staatlichen Amtes für
Umwelt und Arbeitsschutz. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit nach Gesetz oder Ver-
ordnung eine andere Stelle zuständig ist oder in den §§ 2
bis 7 etwas anderes bestimmt ist.

§ 2

Beamtenverhältnis

(1) Die Ausübung der Befugnis zur Ernennung, Ent-
lassung und Versetzung in den Ruhestand wird für die
Beamtinnen und Beamten des einfachen, mittleren und
gehobenen Dienstes, denen ein Amt der Besoldungsgrup-
pen A 1 bis A 13 verliehen ist oder wird, und den ent-
sprechenden Beamtinnen und Beamten ohne Amt auf
das Staatliche Amt für Umwelt und Arbeitsschutz über-
tragen.

(2) Für

1. andere als die in Absatz 1 genannten Entscheidungen
nach den §§ 8 bis 14a und 30 bis 54 LBG,

2. die Verlängerung der Probezeit (§ 23 Abs. 6 LBG),

3. Beförderungen im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 und 3
LBG,

4. die Übernahme nach § 128 Abs. 2 bis 4 BRRG,

5. die Versetzung in ein Amt mit geringerem Endgrund-
gehalt (§ 28 Abs. 2 LBG, § 130 Abs. 1 BRRG) sowie

6. die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach
§ 130 Abs. 2 BRRG,

7. Entscheidungen nach §§ 78b (Teilzeitbeschäftigung),
78c (Einstellungsteilzeit), 78d (Altersteilzeit), 78e
(Urlaub aus arbeitsmarktpolitischen Gründen) und
85a (Teilzeitbeschäftigung und Urlaub) LBG,

8. die Gewährung von Sonderurlaub nach der Sonder-
urlaubsverordnung,

ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter die Lei-
terin oder der Leiter des Staatlichen Amtes für Umwelt
und Arbeitsschutz in dem in Absatz 1 genannten Um-
fang.

(3) Soweit die Ausübung der Befugnis zur Ernen-
nung, Entlassung und Versetzung in den Ruhestand
nicht der Landesregierung vorbehalten und nicht nach
Absatz 1 übertragen ist, wird diese Befugnis von mir
wahrgenommen. Das gilt entsprechend für Entschei-
dungen nach Absatz 2. Entscheidungen, die die Leitung,
stellvertretende Leitung und Abteilungsleitungen des
Staatlichen Amtes für Umwelt und Arbeitsschutz, so-
weit sie meinem Geschäftsbereich angehören, betreffen,
ergehen im Einvernehmen mit dem Ministerium für
Wirtschaft und Arbeit.

(4) Das Ministerium für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Ministerium)
kann Zuständigkeiten im Einzelfall an sich ziehen.

§ 3

Versetzung, Abordnung, Zuweisung
gemäß § 123a BRRG

(1) Für die Erklärung des Einverständnisses zu einer
Versetzung oder Abordnung in den Landesdienst und die
Versetzung oder Abordnung zu einem anderen Dienst-
herrn (§ 28, 29 LBG; § 123 BRRG) ist Dienstvorgesetzte
oder Dienstvorgesetzter die Leiterin oder der Leiter der
nach § 2 Abs. 1 zuständigen Behörde in dem dort genann-
ten Umfang.

(2) Für die Abordnung von Beamtinnen und Beamten
des höheren Dienstes innerhalb der Einführungszeit so-
wie für die Versetzung oder Abordnung von Beamtinnen
und Beamten des einfachen, des mittleren und des geho-
benen Dienstes innerhalb des Landesdienstes ist Dienst-
vorgesetzte oder Dienstvorgesetzter die Leiterin oder der
Leiter des Staatlichen Amtes für Umwelt und Arbeits-
schutz; das gilt nicht für die Versetzung oder Abordnung
an eine oberste Landesbehörde.

(3) In anderen als den in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten Fällen wird die Versetzung oder Abordnung von mir
verfügt oder das Einverständnis von mir erklärt. Das gilt
auch für die Zuweisung einer Tätigkeit gemäß § 123a
BRRG.

(4) Für Abordnungen zu Ausbildungs- und Fortbil-
dungsveranstaltungen sowie Abordnungen oder Zuwei-
sungen an eine auswärtige Ausbildungsstelle ist die in § 2
Abs. 1 genannte Behörde zuständig.

§ 4

Nebentätigkeit

(1) Für Entscheidungen nach den §§ 67 bis 75a LBG
ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter für die Be-
amtinnen und Beamten des einfachen, des mittleren und
des gehobenen Dienstes die Leiterin oder der Leiter des
Staatlichen Amtes für Umwelt und Arbeitsschutz, für die
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übrigen Beamtinnen und Beamten die Regierungspräsi-
dentin oder der Regierungspräsident der Bezirksregie-
rung Detmold.

(2) In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen
wird die Entscheidung von mir getroffen.

§ 5

Klagen aus dem Beamtenverhältnis

(1) Die Befugnis, im Vorverfahren zu Klagen aus dem
Beamtenverhältnis über den Widerspruch zu ent-
scheiden, wird auf die Bezirksregierung Detmold über-
tragen soweit diese oder das Staatliche Amt für Umwelt
und Arbeitsschutz den mit dem Widerspruch angefoch-
tenen Verwaltungsakt erlassen oder die Handlung
vorgenommen haben, gegen die sich der Widerspruch
richtet.

(2) Die Befugnis, das Land für Rechtsstreitigkeiten aus
dem Beamtenverhältnis vor den Gerichten der allgemei-
nen Verwaltungsgerichtsbarkeit zu vertreten, wird auf
die Bezirksregierung Detmold übertragen. Satz 1 ist im
Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung
(§ 123 Verwaltungsgerichtsordnung) entsprechend anzu-
wenden. Dies gilt auch für Verfahren nach den §§ 80, 80a
VwGO.

(3) In anderen als den in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten Fällen entscheide ich über den Widerspruch und ver-
trete das Land.

§ 6

Sonstige Zuständigkeiten

(1) Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter für die
Bewilligung und Festsetzung von Trennungsentschädi-
gung aus Anlass der Abordnung aus dienstlichen Grün-
den und deren Aufhebung (§ 1 Abs. 2 Nrn. 6, 10 TEVO) ist
die Leiterin oder der Leiter des Staatlichen Amtes für
Umwelt und Arbeitsschutz.

(2) Die Entscheidungen nach den §§ 64 und 65 LBG
werden von der oder dem nach § 1 Abs. 1 zuständigen
Dienstvorgesetzten getroffen. Hat sich der Vorgang, der
den Gegenstand der Äußerung bildet, bei einer anderen
Behörde oder Einrichtung ereignet, so darf die Aussage-
genehmigung nur mit deren Zustimmung erteilt werden;
mit Zustimmung der oder des zuständigen Dienstvorge-
setzten kann die Entscheidung in diesen Fällen auch von
der Behörde oder Einrichtung getroffen werden, bei der
sich der betreffende Vorgang ereignet hat.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 hinsichtlich der Be-
willigung von Trennungsentschädigung sowie in den
Fällen des Absatzes 2, des § 1 Abs. 1, des § 2 Abs. 2 und
des § 4 Abs. 1 ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorge-
setzter der Leiterin oder des Leiters des Staatlichen
Amtes für Umwelt und Arbeitsschutz die Leiterin oder
der Leiter der Bezirksregierung Detmold, soweit sich
nicht aus § 1 Abs. 2 oder § 2 Abs. 3 Satz 2 etwas ande-
res ergibt.

§ 7

In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 1. Juli 2007
außer Kraft.

Düsseldorf, den 8. Mai 2004

Die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Bärbel  H ö h n

– GV. NRW. 2004 S. 272

20320

Siebte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 
zur Abgeltung der Bürokosten 

der Gerichtsvollzieherinnen und 
Gerichtsvollzieher (GVEntschVO)

Vom 18. Mai 2004

Aufgrund des § 49 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgeset-
zes und des § 1 Nr. 3 der Verordnung zur Übertragung be-
soldungsrechtlicher Zuständigkeiten vom 2. September
1975 (GV. NRW. S. 544), geändert durch Verordnung vom
5. September 1978 (GV. NRW. S. 498), wird im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium verordnet:

§ 1

Die Verordnung zur Abgeltung der Bürokosten
der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher
(GVEntschVO) vom 28. Mai 1998 (GV. NRW. S. 434), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 9. Oktober 2003
(GV. NRW. S. 605), wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Als Entschädigung werden die erhobenen Doku-
mentenpauschalen und ein Anteil der für die Erledigung
der Aufträge eingenommenen Gebühren (Gebühren-
anteil) gewährt. Der Gebührenanteil der im jeweiligen
Kalenderjahr eingenommenen Gebühren wird wie folgt
festgesetzt:

Für das Jahr auf

2001 65,8 vom Hundert

2002 51,6 vom Hundert

2003 49,0 vom Hundert.“

2. In § 3 Abs. 2 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

„Der Höchstbetrag der für das jeweilige Kalenderjahr
zu überlassenden Gebührenanteile wird wie folgt festge-
setzt:

Für das Jahr auf

2001 54.400 DM

2002 23.370 Euro

2003 22.450 Euro.“

§ 2

Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Düsseldorf, den 18. Mai 2004

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Wolfgang  G e r h a r d s

– GV. NRW. 2004 S. 273

20340

1. Verordnung 
zur Änderung der Verordnung zur Bestimmung 

der mit Disziplinarbefugnissen 
ausgestatteten Dienstvorgesetzten im 

Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft

Vom 8. Mai 2004

Auf Grund des § 15 Abs. 3 Satz 2 der Disziplinar-
ordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (DO NW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981
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(GV. NRW. S. 364), zuletzt geändert durch Gesetz vom
20. April 1999 (GV. NRW. S. 148), wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung zur Bestimmung der mit Disziplinar-
befugnissen ausgestatteten Dienstvorgesetzten im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Raumord-
nung und Landwirtschaft vom 6. März 1994 (GV. NRW.
S. 130) wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden die Wörter „Ministeriums
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft“
durch die Wörter „Ministeriums für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz“
ersetzt.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „die Direktorinnen
und Direktoren der Landwirtschaftskammern als
Landesbeauftragte,“ durch die Wörter „die Direk-
torin oder den Direktor der Landwirtschaftskam-
mer NRW als Landesbeauftragte oder Landesbe-
auftragten,“ ersetzt und die Wörter „/Landesamt
für Agrarordnung“ gestrichen.

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Abweichend von Satz 1 ist Dienstvorgesetzte oder
Dienstvorgesetzter für die ihrer oder seiner Dienstauf-
sicht unterstehenden Beamtinnen und Beamten des ein-
fachen, mittleren und gehobenen Dienstes meines Ge-
schäftsbereiches die Leiterin oder der Leiter des Staat-
lichen Amtes für Umwelt und Arbeitsschutz.“

Artikel II

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung
in Kraft.

Düsseldorf, den 8. Mai 2004

Die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Bärbel  H ö h n

– GV. NRW. 2004 S. 273

77

Verordnung 
über  Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen und über 
Fachbetriebe (VAwS)

Vom 20. März 2004

Aufgrund des § 18 Abs. 2 des Wassergesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG –)
vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 29. April 2003 (GV. NRW. S. 254), wird
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und
Arbeit und dem Ministerium für Verkehr, Energie und
Landesplanung verordnet:

Inhaltsübersicht

§ 1 Anwendungsbereich

§ 2 Begriffsbestimmungen

§ 3 Anforderungen

§ 4 Allgemein anerkannte Regeln der Technik 

§ 5 Anlagen in Schutzgebieten

§ 6 Unterirdische Rohrleitungen 

§ 7 Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art zum
Lagern, Abfüllen und Umschlagen 

§ 8 Eignungsfeststellung

§ 9 Befüllen von Anlagen

§ 10 Rückhaltung in Abwasseranlagen

§ 11 Sachverständige

§ 12 Überprüfung von Anlagen

§ 13 Ausnahmen von der Fachbetriebspflicht

§ 14 Technische Überwachungsorganisationen

§ 15 Nachweis der Fachbetriebseigenschaft

§ 16 Ordnungswidrigkeiten

§ 17 Bestehende Anlagen 

§ 18 In-Kraft-Treten

§ 19 Außer-Kraft-Treten

§ 1

Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen nach § 19g Abs. 1 und 2 des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Sie gilt nicht für die un-
terirdische behälterlose Lagerung (Tiefspeicherung) was-
sergefährdender Stoffe sowie für Anlagen zum Lagern
und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Anlagen sind selbständige und ortsfeste oder 
ortsfest benutzte Funktionseinheiten. Betrieblich ver-
bundene unselbständige Funktionseinheiten bilden eine
Anlage.

(2) Unterirdisch sind Behälter und Rohrleitungen, die
vollständig oder teilweise im Erdreich eingebettet sind.
Alle anderen Anlagen oder Anlagenteile gelten als ober-
irdisch.

(3) Lagern ist das Vorhalten von wassergefährdenden
Stoffen zur weiteren Nutzung, Abgabe oder Entsorgung.
Abfüllen ist das Befüllen von Behältern oder Verpackun-
gen mit wassergefährdenden Stoffen. Umschlagen ist das
Laden und Löschen von Schiffen sowie das Umladen von
wassergefährdenden Stoffen in Behältern oder Verpa-
ckungen von einem Transportmittel auf ein anderes.

(4) Herstellen ist das Erzeugen, Gewinnen und Schaf-
fen von wassergefährdenden Stoffen. Behandeln ist das
Einwirken auf wassergefährdende Stoffe, um deren Ei-
genschaften zu verändern. Verwenden ist das Anwenden,
Gebrauchen und Verbrauchen von wassergefährdenden
Stoffen unter Ausnutzung ihrer Eigenschaften. Wenn
wassergefährdende Stoffe hergestellt, behandelt oder
verwendet werden, befinden sie sich im Arbeitsgang. 

(5) Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen sind Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Um-
schlagen (LAU-Anlagen) sowie Anlagen zum Herstellen,
Behandeln und Verwenden (HBV-Anlagen) und Rohrlei-
tungsanlagen für wassergefährdende Stoffe. 

(6) Behälter sind Teile von Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen. Behälter, in denen Herstel-
lungs-, Behandlungs- oder Verwendungstätigkeiten aus-
geführt werden, sind Teile einer Herstellungs-, Behand-
lungs- oder Verwendungsanlage. Auch andere Behälter,
die im engen funktionalen Zusammenhang mit Herstel-
lungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlagen stehen,
sind grundsätzlich Bestandteil von Herstellungs-, Be-
handlungs- oder Verwendungsanlagen. Solche Behälter
sind jedoch Teil einer Lageranlage, wenn sie mehreren
Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlagen
zugeordnet sind oder wenn sie mehr Stoffe enthalten
können, als für eine Tagesproduktion oder Charge benö-
tigt werden. Die Zuordnung behält Gültigkeit auch bei
Betriebsunterbrechung.

(7) Lageranlagen sind auch Flächen einschließlich ih-
rer Einrichtungen, die dem Lagern von wassergefährden-
den Stoffen in Transportbehältern und Verpackungen die-
nen. Vorübergehendes Lagern in Transportbehältern oder
kurzfristiges Bereitstellen oder Aufbewahren in Verbin-
dung mit dem Transport liegen nicht vor, wenn eine Flä-
che regelmäßig dem Vorhalten von wassergefährdenden
Stoffen dient. Abfüllanlagen sind auch Flächen ein-
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schließlich ihrer Einrichtungen, auf denen wassergefähr-
dende Stoffe von einem Transportbehälter in einen ande-
ren gefüllt werden. Umschlaganlagen sind auch Flächen
einschließlich ihrer Einrichtungen, auf denen wasserge-
fährdende Stoffe in Behältern oder Verpackungen von ei-
nem Transportmittel auf ein anderes umgeladen werden. 

(8) Stilllegen ist das Außerbetriebnehmen einer Anla-
ge; dazu gehört nicht die bestimmungsgemäße Betriebs-
unterbrechung.

(9) Aufstellen und Einbauen ist das Errichten und Ein-
fügen von vorgefertigten Anlagen und Anlagenteilen. In-
standhalten ist das Aufrechterhalten, Instandsetzen das
Wiederherstellen des ordnungsgemäßen Zustands einer
Anlage. Reinigen ist das Entfernen von Verunreinigungen
und Reststoffen von und aus Anlagen. 

(10) Schutzgebiete sind 

1. Wasserschutzgebiete nach § 19 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 des
Wasserhaushaltsgesetzes,

2. Heilquellenschutzgebiete nach § 16 Abs. 3 des Landes-
wassergesetzes,

3. Gebiete, für die eine Veränderungssperre zur Siche-
rung von Planungen für Vorhaben der Wassergewin-
nung nach § 36a Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes
erlassen ist,

4. Gebiete, für die ein Verfahren auf Festsetzung als Was-
serschutzgebiet oder Heilquellenschutzgebiet einge-
leitet ist, wenn seit der Einleitung des Verfahrens noch
keine vier Jahre vergangen sind. Das Verfahren gilt als
eingeleitet, wenn eine vorläufige Anordnung nach § 15
Abs. 4 des Landeswassergesetzes erlassen oder eine
zumindest vorläufige Planung zu jedermanns Einsicht
offengelegt ist.

Ist die weitere Zone eines Schutzgebietes unterteilt,
gilt als Schutzgebiet nur deren innerer Bereich.

(11) Betriebsstörung ist eine Störung des bestim-
mungsgemäßen Betriebs einer Anlage, sofern wasserge-
fährdende Stoffe aus Anlagenteilen austreten können.

§ 3

Anforderungen

(1) Für alle der Verordnung unterliegenden Anlagen
gelten die in den Absätzen 2 bis 9 aufgeführten Anforde-
rungen, soweit in den nachfolgenden Vorschriften nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Anlagen müssen so beschaffen sein und betrieben
werden, dass 

1. wassergefährdende Stoffe nicht austreten können. An-
lagen müssen dicht, standsicher und gegen die zu er-
wartenden mechanischen, thermischen und chemi-
schen Einflüsse hinreichend widerstandsfähig sein;

2. Undichtheiten aller Anlagenteile, die mit wasserge-
fährdenden Stoffen in Berührung stehen, schnell und
zuverlässig erkennbar sind; 

3. austretende wassergefährdende Stoffe schnell und zu-
verlässig erkannt und zurückgehalten werden. Im Re-
gelfall müssen die Anlagen, sofern sie nicht doppel-
wandig und mit einem Leckanzeigegerät versehen
sind, mit einem dichten und beständigen Auffangraum
ausgerüstet werden. Das Auffangraumvolumen muss
dem bei Betriebsstörungen maximal freisetzbaren
Volumen der Stoffe entsprechen. Auffangräume dürfen
grundsätzlich keine Abläufe haben;

4. im Schadensfall anfallende Stoffe, die mit ausgetrete-
nen wassergefährdenden Stoffen verunreinigt sein
können, zurückgehalten werden können.

(3) Der Anlagenbetreiber hat eine Anlagenbeschrei-
bung mit Überwachungs-, Instandhaltungs- und Alarm-
plan aufzustellen und daraus die für den Betrieb der An-
lage notwendigen Maßnahmen in einer Betriebsanwei-
sung festzulegen. 

Die Anlagenbeschreibung muss mindestens enthalten:

1. Angaben zum Zweck der Anlage sowie zu den wasser-
gefährdenden Stoffen, die bei bestimmungsgemäßem
Betrieb in der Anlage vorhanden sein können;

2. Darstellung der für den Gewässerschutz bedeutsamen
Gefahren, die sich aus dem Betrieb der Anlage ergeben
können, und der Vorkehrungen und Maßnahmen zur
Vermeidung von Gewässerschäden bei Betriebsstö-
rungen.

Die Anlagenbeschreibung kann durch die im Rahmen
eines allgemein anerkannten Managementsystems (wie
gem. Öko-Audit-Verordnung und/oder DIN EN ISO
14001) und/oder nach anderen Rechtsvorschriften zu er-
stellenden Unterlagen, sofern diese die geforderten An-
gaben enthalten, ersetzt werden.

Bei Heizölverbrauchertankanlagen zur Versorgung von
Wohngebäuden und ähnlich genutzten Gebäuden genügt
das Anbringen des im Ministerialblatt für das Land
Nordrhein-Westfalen veröffentlichten und in der Samm-
lung des bereinigten Ministerialblattes (SMBl. NRW.) un-
ter der Gliederungsnummer 770 enthaltene Merkblatt
„Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen“. 

(4) Bei oberirdischen Anlagen mit Stoffen der WGK 2
bis zu einem Volumen von weniger als 0,1 m3 und Anla-
gen mit Stoffen der WGK 1 bis zu einem Volumen von
1 m3 sind nur die Anforderungen des Absatzes 2 Nrn. 1, 2
und 4 einzuhalten. Dies gilt auch für das Umladen von
Flüssigkeiten der WGK 1 in Verpackungen, die den ge-
fahrgutrechtlichen Anforderungen genügen oder gleich-
wertig sind.

(5) Für oberirdische Rohrleitungen können die Anfor-
derungen an die Befestigung und Abdichtung von Boden-
flächen und an das Rückhaltevermögen gem. Absatz 2
Nr. 3 aufgrund einer Gefährdungsabschätzung durch An-
forderungen an infrastrukturelle Maßnahmen organisa-
torischer und/oder technischer Art ersetzt werden.

(6) Bei Fass- und Gebindelägern sind bei einem Ge-
samtrauminhalt unter 100 m3 10 %, bei einem Gesamt-
rauminhalt von 100 bis 1000 m3 3 % und bei einem Ge-
samtrauminhalt von mehr als 1000 m3 2 % des Gesamt-
rauminhaltes als erforderliches Rückhaltevolumen zu-
grunde zu legen.

(7) Beim Befüllen von Behältern zur Lagerung von
Heizöl EL und Dieselkraftstoff im Vollschlauchsystem
aus hierfür zugelassenen Straßentankfahrzeugen und
Aufsetztanks unter Verwendung von zugelassenen selbst-
tätig schließenden Abfüllsicherungen ist eine besondere
stoffundurchlässige Fläche nicht erforderlich.

(8) Beim Laden und Löschen von Schiffen mit Rohr-
leitungen im Druckbetrieb muss die Umschlaganlage mit
einem Sicherheitssystem mit Schnellschlusseinrich-
tungen ausgestattet sein, dass selbsttätig land- und
schiffsseitig den Förderstrom unterbricht und die Lei-
tungsverbindung dazwischen öffnet, wenn und bevor die
Leitungsverbindung infolge Abtreiben des Schiffes zer-
stört werden kann. Beim Saugbetrieb muss sichergestellt
sein, dass bei einem Schaden an der Saugleitung das
Transportmittel nicht durch Heberwirkung leerlaufen
kann.

(9) Wer eine Anlage betreibt, hat diese bei Schadens-
fällen und Betriebsstörungen unverzüglich außer Betrieb
zu nehmen, wenn er eine Gefährdung oder Schädigung
eines Gewässers nicht auf andere Weise verhindern oder
unterbinden kann; soweit erforderlich, ist die Anlage zu
entleeren.

§ 4

Allgemein anerkannte Regeln der Technik

Als allgemein anerkannte Regeln der Technik im Sinn
des § 19 g Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes gelten ins-
besondere die technischen Vorschriften und Baubestim-
mungen, die das Ministerium für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz oder das
Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und
Sport durch öffentliche Bekanntmachung einführt; bei
der Bekanntmachung kann die Wiedergabe des Inhalts
der technischen Vorschriften und Baubestimmungen
durch einen Hinweis auf ihre Fundstelle ersetzt werden.
Den in Satz 1 genannten technischen Vorschriften und
Baubestimmungen sind gleichgestellt Normen und sons-
tige Bestimmungen und/oder technische Vorschriften
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anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemein-
schaften, sofern das geforderte Schutzniveau in bezug
auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit
gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. Sie werden durch
Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen (MBl.
NRW.) und in der Sammlung des bereinigten Ministerial-
blattes (SMBl. NRW.) unter der Gliederungsnummer 770
veröffentlicht. 

§ 5

Anlagen in Schutzgebieten

(1) Im Fassungsbereich und in der engeren Zone von
Schutzgebieten sind Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen wassergefährdender Stoffe nach § 19g
Abs. 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes unzulässig. Die
zuständige Behörde kann für standortgebundene ober-
irdische Anlagen Ausnahmen zulassen, wenn überwie-
gende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfor-
dern.

(2) In der weiteren Zone von Schutzgebieten dürfen
Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wasser-
gefährdender Stoffe nur errichtet werden, wenn der Ge-
samtrauminhalt der Anlage mit unterirdischen Behälter
und Rohrleitungen 40.000 l, mit ausschließlich oberirdi-
schen Behälter und Rohrleitungen 100.000 l nicht über-
steigt. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 dürfen in der weiteren
Zone von Schutzgebieten nur Anlagen zum Lagern, Ab-
füllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe ver-
wendet werden, die mit einem Auffangraum ausgerüstet
sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit
einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind. Der Auffang-
raum muss das maximal in der Anlage vorhandene Volu-
men wassergefährdender Stoffe aufnehmen können.

(4) Weitergehende Anforderungen oder Beschränkun-
gen und Ausnahmen durch Anordnungen oder Verord-
nungen nach § 19 des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbin-
dung mit § 14 Abs. 1, § 15 Abs. 4 und § 16 Abs. 3 und 4
des Landeswassergesetzes bleiben unberührt.

§ 6

Unterirdische Rohrleitungen

(1) Bei unterirdischen Rohrleitungen sind lösbare Ver-
bindungen und Armaturen in überwachten dichten Kon-
trollschächten anzuordnen. Diese Rohrleitungen müssen
hinsichtlich ihres technischen Aufbaus einer der folgen-
den Anforderungen entsprechen:

– sie müssen doppelwandig sein; Undichtheiten der
Rohrwände müssen durch ein zugelassenes Leckanzei-
gegerät selbsttätig angezeigt werden;

– sie müssen als Saugleitungen ausgebildet sein, in de-
nen die Flüssigkeitssäule bei Undichtheiten abreißt;

– sie müssen mit einem Schutzrohr versehen oder in ei-
nem Kanal verlegt sein; auslaufende Stoffe müssen in
einer Kontrolleinrichtung sichtbar werden.

Für Rohrleitungen gem. § 19g Abs. 1 Satz 2, bei denen
keine dieser Anforderungen erfüllt werden, ist eine
gleichwertige Sicherheit nachzuweisen. 

§ 7

Anlagen einfacher oder herkömmlicher 
Art zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen

(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen
flüssiger Stoffe sind einfach oder herkömmlich,

1. hinsichtlich ihres technischen Aufbaus, wenn

a) die Lagerbehälter doppelwandig sind oder als
oberirdische einwandige Behälter in einem Auf-
fangraum stehen und

b) Undichtheiten der Behälterwände durch ein Leck-
anzeigegerät selbsttätig angezeigt werden, ausge-
nommen bei oberirdischen Behältern im Auffang-
raum, und

c) Auffangräume nach Buchstabe a so bemessen sind,
dass das dem Rauminhalt des Behälters entspre-
chende Volumen zurückgehalten werden kann;
dient der Auffangraum mehreren oberirdischen Be-
hältern, so ist für seine Bemessung nur der Raum-
inhalt des größten Behälters maßgebend, dabei
müssen aber mindestens 10 % des Gesamtvolumens
der Anlage zurückgehalten werden können; kom-
munizierende Behälter gelten als ein Behälter; 

sowie 

2. hinsichtlich ihrer Einzelteile, wenn diese technischen
Vorschriften oder Baubestimmungen entsprechen, die
für die Beurteilung der Eigenschaft einfach oder her-
kömmlich eingeführt sind.

(2) Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen
fester Stoffe sind einfach oder herkömmlich, wenn die
Anlagen eine gegen die gelagerten Stoffe unter allen Be-
triebs- und Witterungsbedingungen beständige und un-
durchlässige Bodenfläche haben und die Stoffe in 

1. dicht verschlossenen, gegen Beschädigung geschützten
und gegen Witterungseinflüsse und Lagergut bestän-
digen Behältern oder Verpackungen oder

2. geschlossenen Räumen gelagert, abgefüllt oder umge-
schlagen werden. Geschlossenen Räumen stehen Plät-
ze gleich, die gegen Witterungseinflüsse durch Über-
dachung und seitlichen Abschluss so geschützt sind,
dass wassergefährdende Stoffe nicht austreten kön-
nen.

(3) Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen
gasförmiger Stoffe, die den Anforderungen des § 3 Abs. 2
Nr. 1 entsprechen, sind einfacher oder herkömmlicher
Art.

(4) Andere als in den Absätzen 1 bis 3 genannte Anla-
gen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen sind einfa-
cher oder herkömmlicher Art, wenn ein Sachverständiger
nach § 11 bescheinigt, dass und auf welche Weise die An-
forderungen des § 3 erfüllt sind, und der Betreiber die
Bescheinigung der zuständigen Behörde vorlegt.

§ 8

Eignungsfeststellung

(1) Die Eignungsfeststellung nach § 19h Abs. 1 Satz 1
des Wasserhaushaltsgesetzes wird auf Antrag für eine
einzelne Anlage, die nicht § 7 entspricht, erteilt.

(2) Den Anträgen nach Absatz 1 sind die zur Beurtei-
lung der Anlage erforderlichen Unterlagen und Pläne,
beizufügen. Zum Nachweis der Eignung ist ein Gutach-
ten des Sachverständigen nach § 11 erforderlich, mit dem
nachgewiesen wird, dass die Anlage eine den Anforde-
rungen des § 3 entsprechende gleichwertige Sicherheit
gewährleistet. Die zuständige Behörde kann auf das Gut-
achten verzichten. Als Nachweis gelten auch Prüfbe-
scheinigungen und Gutachten von in anderen Mitglieds-
staaten der Europäischen Gemeinschaften zugelassenen
Prüfstellen oder Sachverständigen, wenn die Prüfergeb-
nisse der zuständigen Behörde zur Verfügung stehen oder
zur Verfügung gestellt werden können und die Prüfanfor-
derungen denen dieser Verordnung gleichwertig sind. 

(3) Werden in der Anlage auch Anlagenteile verwen-
det, für die ein baurechtlicher Verwendbarkeitsnachweis
nicht vorliegt oder die nicht § 7 entsprechen, bedürfen
nur sie einer Eignungsfeststellung.

§ 9

Befüllen von Anlagen

(1) Behälter in Anlagen zum Lagern und Abfüllen
wassergefährdender flüssiger Stoffe dürfen nur mit fes-
ten Leitungsanschlüssen und nur unter Verwendung ei-
ner Überfüllsicherung, die rechtzeitig vor Erreichen des
zulässigen Flüssigkeitsstands den Füllvorgang selbsttätig
unterbricht oder akustischen Alarm auslöst, oder nach
den gem. § 4 eingeführten technischen Vorschriften oder
Baubestimmungen befüllt werden. Dies gilt nicht für ein-
zeln benutzte oberirdische Behälter mit einem Raumin-
halt von nicht mehr als 1000 l, wenn sie mit einem selbst-
tätig schließenden Zapfventil befüllt werden. 
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(2) Behälter in Anlagen zum Lagern von Heizöl EL,
Dieselkraftstoff und Ottokraftstoffen dürfen aus Stra-
ßentankwagen und Aufsetztanks nur unter Verwendung
einer selbsttätig schließenden Abfüllsicherung befüllt
werden.

(3) Abtropfende Flüssigkeiten sind aufzufangen.

§ 10

Rückhaltung in Abwasseranlagen

(1) Sind die Anforderungen nach § 3 Abs. 2 Nrn. 3 und
4 nicht erfüllbar, so entsprechen die Anlagen dennoch
dem Besorgnisgrundsatz nach § 19g Abs. 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes, 

1. wenn die bei Leckagen oder Betriebsstörungen un-
vermeidbar aus der Anlage austretenden wasserge-
fährdenden Stoffe in einer Auffangvorrichtung, die
auch den Anforderungen dieser Verordnung entspre-
chen, in der betrieblichen Kanalisation zurückgehal-
ten werden, von wo aus sie schadlos entsorgt werden
können,

2. wenn die bei ungestörtem Betrieb der Anlage unver-
meidbar in unerheblichen Mengen in die betriebliche
Kanalisation gelangenden wassergefährdenden Stoffe
in eine geeignete betriebliche Abwasserbehandlungs-
anlage geleitet werden und nicht zu einer Überschrei-
tung der nach § 7a des Wasserhaushaltsgesetzes an die
Abwassereinleitung oder an die Indirekteinleitung zu
stellende oder die im wasserrechtlichen Bescheid fest-
gesetzten Anforderungen führen.

(2) Aufgrund einer Bewertung der Anlage, der mög-
lichen Betriebsstörungen, des Anfalls wassergefährden-
der Stoffe, der Abwasserlagen und der Gewässerbelas-
tungen ist in der Betriebsanweisung nach § 3 Abs. 3 zu
regeln, in welchem Umfang die wassergefährdenden
Stoffe getrennt erfasst, kontrolliert und eingeleitet wer-
den dürfen.

§ 11

Sachverständige

(1) Sachverständige im Sinne des § 19i Abs. 2 Satz 3
des Wasserhaushaltsgesetzes sind die von Organisationen
für die Prüfung bestellten Personen. Die Organisationen
werden von dem Landesumweltamt anerkannt. Auf die
Anerkennung besteht kein Rechtsanspruch.

(2) Anerkennungen anderer Länder der Bundesrepub-
lik Deutschland gelten auch in Nordrhein-Westfalen.
Entsprechendes gilt auch für gleichwertige Anerkennun-
gen anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemein-
schaften.

(3) Organisationen können anerkannt werden, wenn
sie

1. nachweisen, dass die von ihnen mit der Prüfung be-
stellten Personen aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer
Kenntnisse und ihrer durch praktische Tätigkeit ge-
wonnenen Erfahrungen die Gewähr dafür bieten, dass
sie 

– die Prüfungen ordnungsgemäß durchführen,

– zuverlässig sind,

– hinsichtlich der Prüftätigkeit unabhängig sind, ins-
besondere kein Zusammenhang zwischen der Prüf-
tätigkeit und anderen Leistungen besteht,

2. Grundsätze darlegen, die bei den Prüfungen zu beach-
ten sind,

3. die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen
stichprobenweise kontrollieren,

4. die bei den Prüfungen gewonnenen Erkenntnisse sam-
meln, auswerten und die mit der Prüfung befassten
Personen in einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch
darüber unterrichten,

5. den Nachweis über das Bestehen einer Haftpflichtver-
sicherung für die Tätigkeit ihrer Sachverständigen für
Gewässerschäden mit einer Deckungssumme von min-
destens 2,5 Millionen ¤ erbringen und

6. erklären, dass sie die Länder, in denen die Sachver-
ständigen Prüfungen vornehmen, von jeder Haftung
für die Tätigkeit ihrer Sachverständigen freistellen.

(4) Als Organisationen im Sinne des Absatzes 3 kön-
nen auch Gruppen anerkannt werden, die in selbständi-
gen organisatorischen Einheiten eines Unternehmens zu-
sammengefasst und hinsichtlich ihrer Prüftätigkeit nicht
weisungsgebunden sind.

(5) Die Sachverständigen sind verpflichtet, ein Prüfta-
gebuch zu führen, aus dem sich mindestens Art, Umfang
und Zeitaufwand der jeweiligen Prüfung ergeben. Das
Prüftagebuch ist dem Landesumweltamt auf Verlangen
vorzulegen.

(6) Die Anerkennung kann auf bestimmte Prüfberei-
che beschränkt und zeitlich befristet werden.

§ 12

Überprüfung von Anlagen

(1) Der Betreiber hat nach Maßgabe des § 19i Abs. 2
Satz 3 Nrn. 1 und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes durch
Sachverständige nach § 11 überprüfen zu lassen

1. unterirdische Behälter und Rohrleitungen,

2. Anlagen mit oberirdischen Anlagenteilen für wasser-
gefährdende Flüssigkeiten und feste Stoffe, die mit
wassergefährdenden Flüssigkeiten behaftet sind, mit
einem Gesamtrauminhalt von mehr als 1 m3.

Die Prüfungen entfallen bei Anlagen, die nicht gem.
Absatz 2 wiederkehrend prüfpflichtig sind, wenn die
Anlagen von einem Fachbetrieb aufgestellt und einge-
baut werden und der Fachbetrieb der zuständigen 
Behörde den ordnungsgemäßen Zustand der Anlage un-
ter Verwendung des im Ministerialblatt für das Land
Nordrhein-Westfalen unter der Gliederungsnummer 770
eingeführten Musters bescheinigt oder wenn es sich 
um Anlagen im Labor- oder Technikumsmaßstab han-
delt.

(2) Der Betreiber hat nach Maßgabe des § 19i Abs. 2
Satz 3 Nrn. 2 und 5 des Wasserhaushaltsgesetzes durch
Sachverständige nach § 11 überprüfen zu lassen

1. unterirdische Behälter und Rohrleitungen,

2. Anlagen mit oberirdischen Anlagenteilen für wasser-
gefährdende Flüssigkeiten und feste Stoffe, die mit
wassergefährdenden Flüssigkeiten behaftet sind, mit
einem Gesamtrauminhalt von mehr als 10 m3,

3. Anlagen mit oberirdischen Anlagenteilen für wasser-
gefährdende Flüssigkeiten und feste Stoffe, die mit
wassergefährdenden Flüssigkeiten behaftet sind, in
Schutzgebieten mit einem Gesamtrauminhalt von
mehr als 1 m3, bei der Lagerung von Heizöl EL mit
einem Gesamtrauminhalt von mehr als 5 m3,

4. Anlagen und Anlagenteile, für welche Prüfungen in ei-
ner Eignungsfeststellung oder in einer die Eignungs-
feststellung nach § 19h des Wasserhaushaltsgesetzes
ersetzenden Regelung vorgeschrieben sind; sind darin
kürzere Prüffristen festgelegt, gelten diese.

(3) Die Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen
beginnen mit dem Abschluss der Prüfung vor Inbetrieb-
nahme. 

(4) Die zuständige Behörde kann wegen der Besorgnis
einer Gewässergefährdung (§ 19i Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 des
Wasserhaushaltsgesetzes) besondere Prüfungen anord-
nen, kürzere Prüffristen bestimmen oder die Überprü-
fung für andere als in Absatz 2 genannten Anlagen vor-
schreiben. Sie kann im Einzelfall längere Prüffristen ge-
statten und Anlagen nach Absatz 2 von der Prüfpflicht
befreien, wenn gewährleistet ist, dass eine von der Anla-
ge ausgehende Gewässergefährdung ebenso rechtzeitig
erkannt wird wie bei Bestehen der allgemeinen Prüf-
pflicht.

(5) Die Prüfungen nach den Absätzen 1 und 2 entfal-
len, soweit die Anlage zu denselben Zeitpunkten oder in-
nerhalb gleicher oder kürzerer Zeiträume nach anderen
Rechtsvorschriften zu prüfen ist und dabei die Anforde-
rungen dieser Verordnung und des § 19g des Wasserhaus-
haltsgesetzes berücksichtigt werden.
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(6) Die Prüfungen nach den Absätzen 1 und 2 entfal-
len, wenn die Anlage im Rahmen eines allgemein aner-
kannten Managementsystems überprüft wird (wie gem.
Öko-Audit-Verordnung und/oder DIN EN ISO 14001)
und dabei

1. die Anlage einer betriebsinternen Überwachung un-
terzogen wird, die den Vorgaben des § 19i Wasserhaus-
haltsgesetz und der §§ 11 und 12 gleichwertig ist, ins-
besondere im Hinblick auf Häufigkeit der Überwa-
chung, fachliche Eignung und Zuverlässigkeit der
prüfenden Personen, Umfang der Prüfungen, Bewer-
tung der Prüfergebnisse, Mängelbeseitigung und

2. in entsprechend dem Managementsystem erarbeiteten
Unterlagen dokumentiert wird, dass die Voraussetzun-
gen nach Nummer 1 eingehalten werden.

In diesem Fall genügt die Vorlage eines Jahresberichtes
durch den Betreiber über die durchgeführten Prüfungen
und Ergebnisse.

(7) Der Betreiber hat dem Sachverständigen vor der
Prüfung die für die Prüfung der Anlage notwendigen Un-
terlagen vorzulegen. Der Sachverständige hat über jede
durchgeführte Prüfung einen Prüfbericht sowohl dem
Betreiber als auch der zuständigen Behörde vorzulegen.
Die zuständige Behörde kann im Einzelfall festlegen,
dass die nach § 11 anerkannte Organisation in den Fäl-
len, in denen bei der Prüfung der Anlage keine Mängel
festgestellt werden, anstelle der Übersendung des Prüf-
berichtes die Durchführung der jeweiligen Prüfung be-
stätigt. 

§ 13

Ausnahmen von der Fachbetriebspflicht

Tätigkeiten, die nicht von Fachbetrieben nach § 19l des
Wasserhaushaltsgesetzes ausgeführt werden müssen,
sind:

1. Alle Tätigkeiten gemäß § 19l des Wasserhaushaltsge-
setzes an 

– Anlagen zum Umgang mit festen und gasförmigen
wassergefährdenden Stoffen,

– Anlagen zum Umgang mit Lebens- und Genuss-
mitteln, 

– oberirdische Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Flüssigkeiten mit einem Rauminhalt
von weniger als 10 m3, wenn vor der Inbetriebnah-
me der Anlage eine Prüfung durch einen Sachver-
ständigen nach § 1 auf den ordnungsgemäßen Zu-
stand erfolgt, 

– Feuerungsanlagen, 

2. Tätigkeiten an Anlagen oder Anlagenteilen nach
§ 19g Abs. 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes, die
keine unmittelbare Bedeutung für die Sicherheit
der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen haben. Dazu gehören vor allem folgende
Tätigkeiten: 

– Herstellen von baulichen Einrichtungen für den
Einbau von Anlagen, Grob- und Vormontagen von
Anlagen und Anlagenteilen,

– Herstellen von Räumen oder Erdwällen für die
spätere Verwendung als Auffangraum,

– Ausheben von Baugruben für alle Anlagen,

– Aufbringen von Isolierungen, Anstrichen und Be-
schichtungen, sofern diese nicht Schutzvorkehrun-
gen sind,

– Einbauen, Aufstellen, Instandhalten und Instand-
setzen von Elektroinstallationen einschließlich
Mess-, Steuer- und Regelanlagen,

3. Instandsetzen, Instandhalten und Reinigen von Anla-
gen und Anlagenteilen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen im Zuge der Herstellungs-,
Behandlungs- und Verwendungsverfahren, wenn die
Tätigkeiten von eingewiesenem betriebseigenen Per-
sonal nach Betriebsvorschriften, die den Anforde-
rungen des Gewässerschutzes genügen, durchgeführt
werden, 

4. Tätigkeiten, die in einer wasserrechtlichen oder ge-
werberechtlichen Bauartzulassung, in einem bau-
rechtlichen Prüfzeichen oder in einer Eignungsfest-
stellung näher festgelegt und beschrieben sind. 

§ 14

Technische Überwachungsorganisationen

Technische Überwachungsorganisationen im Sinne des
§ 19l Abs. 2 Nr. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes sind die
nach § 11 anerkannten Organisationen jeweils für ihren
Bereich. 

§ 15

Nachweis der Fachbetriebseigenschaft

(1) Fachbetriebe nach § 19l des Wasserhaushaltsgeset-
zes haben auf Verlangen gegenüber der zuständigen Be-
hörde, in deren Bezirk sie tätig werden, die Fachbetriebs-
eigenschaft nach § 19l Abs. 2 des Wasserhaushaltsgeset-
zes nachzuweisen. Der Nachweis ist geführt, wenn der
Fachbetrieb 

1. eine Bestätigung einer baurechtlich anerkannten
Überwachungs- oder Gütegemeinschaft vorlegt, wo-
nach er zur Führung von Gütezeichen dieser Gemein-
schaft für die Ausübung bestimmter Tätigkeiten be-
rechtigt ist, oder 

2. eine Bestätigung einer Technischen Überwachungsor-
ganisation über den Abschluss eines Überwachungs-
vertrags vorlegt.

(2) Die Fachbetriebseigenschaft ist auch gegenüber
dem Betreiber einer Anlage nach § 19g Abs. 1 und 2 des
Wasserhaushaltsgesetzes nachzuweisen, wenn dieser den
Fachbetrieb mit fachbetriebspflichtigen Tätigkeiten be-
auftragt. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 16

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 161 Abs. 1 Nr. 4 des Landes-
wassergesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Abs. 9 bei Schadensfällen und Betriebs-
störungen eine Anlage nicht unverzüglich außer Be-
trieb nimmt und entleert,

2. eine vollziehbare Auflage nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt, die in einer
Eignungsfeststellung oder Bauartzulassung nach § 8
festgesetzt ist,

3. entgegen § 3 Abs. 3 keine Betriebsanweisung festlegt,

4. in Schutzgebieten eine Anlage einbaut, aufstellt oder
verwendet, die nicht § 5 Abs. 1 bis 3 entspricht,

5. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1 Behälter ohne feste Lei-
tungsanschlüsse und ohne Überfüllsicherung oder ent-
gegen den in § 4 eingeführten technischen Vorschriften
oder Baubestimmungen oder entgegen § 9 Abs. 2 ohne
selbsttätig schließende Abfüllsicherung befüllt oder
befüllen lässt,

6. Prüfungen nach § 12 durchführt, ohne von einer nach
§ 11 anerkannten Organisation für die Prüfung be-
stellt zu sein,

7. als Betreiber entgegen § 12 Abs. 1 oder 2 Anlagen
nicht oder nicht fristgemäß überprüfen lässt.

§ 17

Bestehende Anlagen

(1) Werden durch diese Verordnung Anforderungen
neu begründet oder verschärft, so gelten sie für bestehen-
de Anlagen erst auf Grund einer Anordnung der zustän-
digen Behörde. Jedoch kann nicht verlangt werden, dass
rechtmäßig bestehende oder begonnene Anlagen stillge-
legt oder beseitigt werden. 

(2) Anlagen, die nach der Verordnung über Anlagen
zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefähr-
dender Stoffe (VAwS) vom 31. Juli 1981 (GV. NRW. S. 490)
als einfach oder herkömmlich galten, bedürfen auch wei-
terhin keiner Eignungsfeststellung.
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(3) Der Betreiber hat bestehende Anlagen, die auf
Grund des § 12 erstmalig einer Prüfung bedürfen, spätes-
tens bis zum 31. Dezember 2006 überprüfen zu lassen.
Diese Prüfung gilt als Prüfung vor Inbetriebnahme im
Sinne von § 12 Abs. 1.

Satz 1 gilt nicht, wenn in einer behördlichen Zulassung
eine Ausnahme von der Prüfpflicht erteilt oder eine an-
dere Frist für die erstmalige Prüfung bestimmt wird.

§ 18

In-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündi-
gung in Kraft.

(2) Die Verordnung vom 12. August 1993 (GV. NRW.
S. 676), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Au-
gust 1999 (GV. NRW. S. 558), tritt zur gleichen Zeit außer
Kraft.

§ 19

Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2009 außer Kraft.

Düsseldorf, den 20. März 2004

Die Ministerin
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Bärbel  H ö h n

Der Minister
für Städtebau und Wohnen, 

Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Michael  V e s p e r

– GV. NRW. 2004 S. 274

231

Verordnung
zur Aufhebung der Verordnung

über die Festlegung des städtebaulichen 
Entwicklungsbereichs Bonn – Parlaments- 

und Regierungsviertel 
und von Folgeverordnungen

vom 18. Mai 2004

Aufgrund des § 171 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch
(BauGB) in der bis zum 30. April 1993 geltenden Fassung
(BGBl. 1986 I S. 2253) und des § 235 Abs. 1 Satz 2 BauGB
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August
1997 (BGBl. I S. 2141, ber. BGBl. I 1998 S. 137), zuletzt
geändert durch Artikel 12 Oberlandesgerichts-Ver-
tretungsänderungsgesetz vom 23. Juli 2002 (BGBl. I
S. 2850), wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Festlegung des städtebau-
lichen Entwicklungsbereichs Bonn – Parlaments- und
Regierungsviertel vom 17. Dezember 1974 (GV. NRW.
1975 S. 46) wird aufgehoben.

Artikel 2

Die Erste Verordnung zur teilweisen Aufhebung des
städtebaulichen Entwicklungsbereichs Bonn-Parla-
ments- und Regierungsviertel vom 20. November 1979
(GV. NRW. S. 907) wird aufgehoben.

Artikel 3

Die Zweite Verordnung zur teilweisen Aufhebung des
städtebaulichen Entwicklungsbereichs Bonn – Parla-
ments- und Regierungsviertel vom 21. Januar 1986 (GV.
NRW. S. 80) wird aufgehoben.

Artikel 4

Die Dritte Verordnung zur teilweisen Aufhebung des
städtebaulichen Entwicklungsbereichs Bonn – Parla-
ments- und Regierungsviertel vom 5. März 1991 (GV.
NRW. S. 184) wird aufgehoben.

Artikel 5

Die Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung
über die Festlegung des städtebaulichen Entwicklungs-
bereichs Bonn – Parlaments- und Regierungsviertel vom
7. September 1993 (GV. NRW. S. 588, ber. S. 835) wird
aufgehoben.

Artikel 6

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung
in Kraft.

Düsseldorf, den 18. Mai 2004

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Peer  S t e i n b r ü c k

Der Minister 
für Städtebau und Wohnen, 

Kultur und Sport

Dr. Michael  Ve s p e r

– GV. NRW. 2004 S. 279

764
Änderung der Satzung 

der NRW.BANK

Vom 3. März 2004

Die Gewährträgerversammlung der Landesbank Nord-
rhein-Westfalen (jetzt NRW.BANK) hat am 3. März 2004
gemäß § 42 Abs. 1 Buchstabe a des Sparkassengesetzes
(SpKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.
Oktober 2002 (GV. NRW. S. 504, ber. S. 578) folgende
Änderung der Satzung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. März 2004 (GV. NRW. S. 201) mit Wirkung
vom 30. April 2004 beschlossen:

1. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Die NRW.BANK ist mit einem Stammkapital von
533.331.800 Euro ausgestattet. Daran sind als Gewähr-
träger beteiligt: das Land Nordrhein-Westfalen mit
230.201.766 Euro; die Landschaftsverbände Rheinland
und Westfalen-Lippe mit je 62.676.383,50 Euro; der
Rheinische Sparkassen- und Giroverband und der West-
fälisch-Lippische Sparkassen- und Giroverband mit je
88.888.633,50 Euro.“

2. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Stammkapital der
NRW.BANK bis zum 31. Dezember 2007 gegen Sachein-
lagen in Form von Aktien der WestLB AG einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 133.328.200
Euro zu erhöhen.“

Das Innenministerium hat die Änderung der Satzung
am 27. Mai 2004 genehmigt.

– GV. NRW. 2004 S. 279
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Genehmigung des 
Gebietsentwicklungsplanes 

für den Regierungsbezirk Köln, 
Teilabschnitt Region Aachen 

im Gebiet der Gemeinde Inden

Vom 19. Mai 2004

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in sei-
ner Sitzung am 12. Juli 2002 die Aufstellung des Gebiets-
entwicklungsplanes für den Regierungsbezirk Köln, Teil-
abschnitt Region Aachen beschlossen.

Den Allgemeinen Siedlungsbereich „Waagmühle“ in
der Gemeinde Inden habe ich mit Erlass vom 19. Mai
2004 – V.2 – 30.16.02 – gemäß § 16 Abs. 1 des Landespla-
nungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
11. Februar 2001 (GV. NRW. S. 50), zuletzt geändert am
17. Mai 2001 (GV. NRW. S. 195) im Einvernehmen mit den
fachlich zuständigen Landesministerien in Ergänzung
meines Erlasses vom 28. Januar 2003 – IV.2 – 30.16.02
genehmigt.

Gemäß § 16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden
die in dem Teilabschnitt des Gebietsentwicklungsplanes
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung.

Der Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbe-
zirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen wird beim
Ministerium für Verkehr, Energie und Landesplanung
(Landesplanungsbehörde), der Bezirksregierung Köln
(Bezirksplanungsbehörde) sowie dem Kreis Düren und
der Gemeinde Inden zur Einsicht für jedermann nieder-
gelegt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung des Gebiets-
entwicklungsplan-Teilabschnittes im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
erfolgt nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsge-
setzes.

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf
folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund die-
ses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der
Erarbeitung und Aufstellung des Gebietsentwicklungs-
plan-Teilabschnittes ist unbeachtlich, wenn sie nicht
schriftlich unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb
eines Jahres nach dieser Bekanntmachung bei der
Bezirksregierung Köln (Bezirksplanungsbehörde) gel-
tend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Genehmigung des Gebietsentwick-
lungsplanes oder deren Bekanntmachung verletzt wor-
den sind.

Düsseldorf, den 19. Mai 2004

Der Minister 
für Verkehr, Energie und Landesplanung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

P.W.  S c h n e i d e r

– GV. NRW. 2004 S. 280


